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Die Abgeordneten zum Nationalrat Öllinger, Petrovic, Freunde 

und Freundinnen haben am 22. November 1994 unter der Nr. 44/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

die sozialen Auswirkungen des "Sparprogrammes" der Bundesregie­

rung gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Sie haben vor den Nationalratswahlen angekündigt, daß sich 
die Bundesregierungbzw. eine interministerielle Arbeits­
gruppe mit der Durchforstung unseres Sozialsystems beschäf­
tigen wird. Handelt es sich bei dem Sozialabbaupaket, das 
derzeit in den Medien als Ergebnis der Koalitionsverhand­
lungen präsentiert wird, um die Ergebnisse dieser Arbeits­
gruppe bzw. kannen Sie uns diese vorstellen? 

2. Sie haben am 4. August 1994 als Reaktion auf die Forderung 
na6h einer Solidarabgabe für Besserverdienende sinngemäß 
erklärt, es lohne sich nicht, für einige zehntausend eine 
neue SteUer einzuführen. 
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a) Sind Sie der Ansicht, daß es sich im Gegensatz dazu. 
lohnt, bei einigen zehntausend Bezieh~rInnen (1993: ca. 
40.000) das erhöhte Karenzurlaubsgeld (KUG) abzuschaffen? 

b) Ist die Abschaffung des erhöhten Karenzurlaubsgeldes ge­
plant? Wenn ja, warum? 

c) Finden Sie, daß ein erhöhtes Karenzurlaubsgeld von täg­
lich 268,30 öS für alleinerziehende Mütter/Väter zu hoch 
bemessen ist oder kann die Bundesregierung diesen erhöh­
ten Betrag nicht mehr finanzieren? 

d) Wie hoch ist der Betrag, der durch eine Abschaffung des 
erhöhten Karenzurlaubsgeldes eingespart werden kann? 

e) Wie hoch ist der Betrag, der sich gemäß der Vorschläge 
von AK-Präsidentin Lore Hostasch betreffend einer Soli­
darabgabe (bis zu 5 % Zuschlag zur Einkommensteuer ab 
einem Jahreseinkommen von 1 Million öS) ergeben würde? 

f) Halten Sie es für richtig, den hauptsächlich betroffenen 
alleinerziehenden Müttern und Vätern die Sondernotstands­
hilfe, die im Jahr 1994 im Durchschnitt rund 5.600 öS 
beträgt, zu streichen? 

g) Was wollen Sie mit einer Überprüfung der Sondernotstands­
hilfe erreichen? 

3. In den Medien wurde auch davon berichtet, daß das Sozialab­
baupaket einige Maßnahmen ~nthält, die im besondereri ältere 
ArbeitnehmerInnen betreffen, darunter die Abschaffung der 
Sonderunterstützungeri, die Einführung eines gestaffelten 
Systems des Leistungsbezuges nach Bezugs- urid Versicherungs­
dauer, eine Erhöhung der Spreizung zwischen Arbeitslosen­
geld und Notstandshilfe, eine restriktive Überprüfung der 
Arbeits-, Berufs- und Dienstunfähigkeitspensionsentscheidun­
gen. Ein Teil dieser Maßncihmen bedeutet auf alle Fälle, daß 
die Altersarbeitslosigkeit weiter ansteigt. Die Finanzie­
rung von vorzeitigen Alterspensionen und Vorruhestandsmaß­
nahmen wie der Sonderunterstützung wird demnach abgelöst 
durch die Finanzierung von Altersarbeitslosigkeit. Der 
Unterschied ist für den Großteil der Betroffeneri im Geldbör­
seI sichtbar: das mittlere Arbeitslosengeld der 50-59-jähri­
gen betrug 1992 nur ungefähr 7.700 öS, die Leistungen aus 
der Pensionsversicherung bzw. der Sonderunterstützung lie­
gen um einiges darüber. 
a) Mit welchen Einsparungen rechnen Sie in diesem Bereich? 
b) Welche Eingliederungsmaßnahmen für ältere Arbeitneh­

merInnen sind im Detail geplant? 
c) Ab welcher Altersgrenze soll der angekündigte verbesser­

te Kündigungsschutz für ältere ArbeitnehmerInnen greifen? 
d) Welche Auswirkungen auf die Arbeitslosenrate erwarten 

Sie durch die Summe der geplanten Maßnahmen? 

4. Beim Pflegegeld ist angeblich eine Ni6ht-valorisierung ge­
plant. Außerdem sollen die Reformvorschläge der Länder und 
Gemeinden zur Verringerung des Aufwandes beim Pflegegeld be­
rücksichtigt werden. Gerade die Länder und Gemeinden haben 
sich aber aus der Pflegeversicherung erhebliche Vorteile 
verschafft. 
a) Können Sie die Reformvorschläge von Ländern und Gemein­

den präzisieren? 

67/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 19

www.parlament.gv.at



- 3 :... 

b)Eine Nicht-Valorisierung bedeutet eine Leistungsein­
schränkung für dieB~hinderten. Soll somit auch bei den 
Behinderten eingespart werden? 

c) Welche Einsparungen ergeben sich aus der Nicht-Valorisie­
rung? 

5. Aus den vorliegenden Medienberichten läßt sich nur der 
Schluß ziehen, daß das Sozialabbaupaket gegen alleinerzie­
hende Elternteile bzw. gegen kinderreiche Familien gerich­
tet ist. So sind allem Anschein nach eine Kürzung der Fami­
lienbeihilfen und des Kinderabsetzbetrages, die Abschaffung 
des erhöhten Karenzurlaubsgeldes, die Abschaffung der Fami­
lienzuschläge in der Arbeitslosenversicherung sowie Ein­
schränkungen bzw. Selbstbehalte bei ausbildungsbezogenen 
Sachleistungen geplant. . 
a) Der britische Sozialminister war der Meinung, daß durch 

eine Einschränkung von Sozialleistungen für ledige Müt­
ter die Ehe gefördert werden sollte. Ist das auch die 
Absicht der Bundesregierung bezüglich der Sparmaßnahmen 
bei Alleinerziehenden? 

b) Sie haben am 28.12.93 zum Thema soziale Privatinitiative 
erklärt: "Emotionale Zuwendung ist oft wichtiger als 
mehr Geld". Ist das der Grund, warum Sie jetzt für die 
völlige bzw. weitgehende Abschaffung des erhöhten Karenz­
urlaubsgeldes eintreten und stattdessen für die Festle­
gung einer erhöhten Unterhaltspflicht eintreten? 

c) Halten Sie es sozialpolitisch für vertretbar, daß Fami­
lien mit mehreren Kindern besonders belastet werden? 

d) Was sagen Sie zum Vorwurf .von Familienbund und Familien­
verband, daß eine Familie mit drei Kindern allein durch 
die Nivellierung der Familienbeihilfe und der Kinderab­
setzbeträge jährlich 15.300 Schilling vertiert? 

e) Gesetzt den Fall, daß das in den Medien angesprochene 
Sparpaket in den Grundzügen richtig ist, könnte etwa 
folgende soziale Problematik eintreffen: eine arbeits­
lose Textilarbeiterin,alleinstehend, zwei Kinder, ~üßte 
folgende Sozialabbaumaßnahmen verkraften: 
- Kürzung der Notstandsbeihilfe 
- Streichung des Familienzuschlages in der Arbeitslosen-

versicherung 
- Kürzung der Familienbeihilfen 
- Belastungen durch Selbstbehalt bei ausbildungsbezoge-

nen Sachleistungen, eventuell Einschränkungen bei 
Fahrtbeihilfen und Freifahrten. 

Finden Sie diesen Sozialabbau sozial ausgewogen? 
f) Sie haben im Dezember 93 erklärt, Gratisschulbücher, 

Schülerfreifahrten und Karenzgeld sollen auf ihre Effi­
zienz hin durchleuchtet werden. Am 11.1.94. haben Sie 
dann erklärt, bei. der von Ihrem Sozialminister angekün­
digten Prüfung von Einkommensobergrenzen bei Soziallei­
stungen solle es nur um Geldleistungen gehen, "nicht um 
Sachleistungen wie die Gratisschulbücher oder die 
Schülerfreifahrt". Haben Sie Ihre Meinung wieder 
geändert bzw. wie ist Ihr Standpunkt in der Frage von 
Einschränkungen der Sachleistungen heute? 
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6. Durch welche einzelnen Maßnahmen wollen Sie Ihrem Verspre­
chen "Der Aufschwung muß allen zugute kommen" gerecht 
werden? 

7 . Zählt zu deri· Zeichen de'sAufschwungs auch die Abfertigung 
von 1,8 Millionen Schilling für die scheidende Vizebür­
germeisterin Ingrid Smejkal? 
a) Oder handelt es sich hier um Sozialabbau, weil die ehema­

lige,Vizebürgermeisterin durch ihren Wechsel auf den 
Posten einer wiener Landtagspräsidentin angeblich ein-
schneidende Einkomensverluste hinnehmen muß? ' 

b) Der Verfassungsausschuß hat am 29.4.1988 die Bundesregie­
rung ersucht, mit den Ländern Gespräche über die Begren­
zung von Politikereinkommen aufzunehmen. Was haben diese 
Gespräche ergeben? 

c) Halten Sie ~s für gerechtfertigt, daß beim Wechsel von 
der Funktion eines Mitglieds der Landesregierung in die 
eines Abgeordneten eine Ab{ertigung gebührt? Wurde bei 
den Gesprächen mit den Ländern über die Begrenzung von 
Politikereinkommen auch über einen Entfall dieses Abfer­
tigungsanspruchs verhandelt? Wenn ja, was war das Ergeb­
nis?" 

Diese Anfrage ist in der Sitzung des Nationalrats am 22. Novem­

ber 1994 dringlich behandelt worden. Im Zuge dieser dringlichen 

Behandlung habe ich in meiner Stellungnahme das Sparprogiamm 

der Bundesregierung dargelegt. Ich nabe in diesem Zusammenhang 

zugesagt, die Beantwortung der konkreten Fragen auf schrift­

lichem Weg vorzunehmen~ 

Der Vollständigkeit halber weise ich einleitend überdies darauf 

hin, daß der Großteil der Fragen nicht in den Zuständigkeits­

bereich des Bundeskanzleramts fällt. Ihre Beantwortung beruht 

daher auch auf Stellungnahmen und Informationen der jeweils 

zuständigen'Bundesministerien. 

Zu Frage 1: 

Wie ich bereits in meiner Stellungnahme am 22. November 1994 

dargelegt habe, hat die Bestandsaufnahme der Experten gezeigt, 

daß zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Sozialstaats in 

der nunmehr begonnenen Legislaturperiode das Schwergewicht auf 

eine Konsolidierung sozialstaatlich~rLeistungeri und Maßnahmen, 

verbunden mit einer Verbesserung der Tiansparenz, 

Zielgenauigkeit und Verteilungsgerechtigkeit, zu legen sein 

wird. Im Arbeitsprogramm der Bundesregierung wurden 
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in diesem Zusammenhang Zielv6rstellungen definiert, wobei ich 

an anderer Stelle schon mehrfach betont habe, daß mit den 

Sozialpartnern noc~zu verhandeln sein wird, durch welche 

konkreten Maßnahmen diesen Zielsetzungen entsprochen werden 

kann. 

Zu Frage 2: 

Bei der im Arbeitsübereinkommen der beiden Regierungsparteien 

vorgeschlagenen Regelung zur Neugestaltung des erhöhten 

Karenzurlaubsgelds kann von einer Abschaffung keine Rede sein. 

Vielmehr geht es darum, diese Leistung für Alleinerzieher bzw. 

Alleinerzieherinnen vor dem Vorwurf der mißbräuchlichen 

Inanspruchnahme zu schützen und in der bisherigen Höhe zu 

erhalten. Die Reduzierung der Belastung des FLAF bzw. der 

Arbeitslosenversicherung hängt davon ab, in welchem Umfang es 

gelingt, die Unterhaltsverpflichtung der Väter und Mütter im 

Ausmaß des Differenzbetrags zwischen einfachem und erhöhtem 

Karenzurlaubsgeld vorzusehen. Der maximale Einsparungsrahmen 

ist mit rund 1.155 Millionen Schilling im Jahr zu veranschlagen. 

Nach mir vorliegenden Schätzungen des Finanzministeriumswürde 

eine Solidarabgabe in Form eines Zuschlags von 5% zur 

Einkommensteuer ab einem Jahreseinkommen von 1 Million 

SChilling ein Aufkommen von ca. 2,5 Milliarden SChilling er­

geben. 

Bei der Überprüfung der Sondernotitandshilfe geht es darum, vor 

allem die Alleinerzieher bzw. Alleinerzieherinnen zur Erwerbs­

tätigkeit zu aktivi~ren, denen es besonders schwer gelingt, 

wieder in die Erwerbstätigkeiteinzutreten oder sich durch die 

Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme auf die Arbeitsaufnahme 

vorzubereiten. Im engen Zusammenhang mit der Überprüfung der 

Sonderunterstützung steht deshalb auch die konsequente 

Betreuung der Betroffenen. Dies mit dem primären Ziel, durch 

die Bereitstellung von Kindergartenplätzen, durch den Einsatz 

der Kinderbetreuungshilfe oder aber durch den Einsatz von 
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Tagesmüttern bzw. Ta~esvät~rn die Eingliederung in die Berufs­

und Arbeitswelt zu forcier~n, um dad~rch den Bezug der Sonder­

notstandshilfe So weit wie möglich zu verkürzen oder gar nicht 

erst entstehen zu lassen. 

Zu Frage 3: 

Es ist keineswegs davon auszugehen, daß die angeführten 
. . . 

Anpassungsmaßnahme~ in den Transferleistungssystemen, allen 

voran in der Arbeitslosenversicherung, zum Anstieg der 

Altersarbeitslosigkeit führen werden. Negative Entwicklungen im 

Bereich der Altersarbeitslosigkeit wären nur dann zu 

gewärtigen~ wenn die durch die Anpassungsmaßnahmen frei 

werdenden Mittel nicht zur Beschäftigungssicherung und zur 

Ausweitung und Effektivitätssteigerung der Maßnahmen der 

aktiven Arbeitsmarktp6litik reinvestiert würden. Geraae die 

U~schichtung der aus der Überprüfung der passiven Geld~ 
leistungen frei werdenden Mittel in die aktive Arbeits~ 

. . 

marktpolitik ist eine der vorrangigen Zielsetzungen der 

Bundesregierung. Ein.mark~ntes Beispiel dafür sind die posi­

tiven arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Effekte der 

Beschäftigungssicherungsnovelle 1993. Was die Eingliederungs­

maßnahmen für ältere Arbeitnehmer betrifft, verweise ich auf 

die beiliegenden arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben des Herrn 

Bundesministers für Aibeit und Soziales. 

Die Einführung einer konkreten Altersgrenze im Zusammenhang mit 

Kündigungsschutzbestimmungen erscheint nicht zielführend, weil 

dies dazu führen könnte, daß Kündigungen knapp vor Erreichen 

dieser Grenze ausgesprochen werden. Die Schutzbestimmungen 

sollen vielmehr für ältere, von Arbeitslosigkeit bedrohte 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gelten, wobei in erster 

Linie die individuellen Lebensumstände - soziale Situation, 

Umschulungsmöglichkeiten und Ghancen auf dem Arbeitsmarkt, 

Dauer der Betriebszugehörigkeit, etc. - in der Beurteilung der 

SChutzwürdigkeit mit zu berücksichtigen sein werden. 
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Unabhängig davon erwarte ich auf Basis der Informationen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales einen generellen 

Rückgang der Arbeitslosigkeit in Österreich. 

Zu Frage 4: 

Zwar wurde die Pflegevorsorge im Zusammenhang mit dem Arbeits­

übereinkommen der Bundesregierung thematisiert, doch sind mir 

gegenwärtig noch keine konkr~ten Reformvorschläge der Länder 

und Gemeinden zur verringerung des Aufwands beim Pflegegeld 

bekannt. 

Nach der derzeit geltenden Rechtslage ist das Pflegegeld für 

das Jahr 1995 mit dem für den Bereich der Sozialversicherung 

geltenden Anpassungsfaktor zu valorisieren. Von einer Leistungs­

einschränkung für die behinderten Mensch~n kann daher nicht ge­

sprochen werdeh. 

Zu Frage 5: 

Wie ich bereits im Rahmen der parlamentarischen Diskussion am 

22. November 1994 ausgeführt habe, ist der Vorwurf, der 

Koalitionspakt sehe eine sanierung des Budgets auf Kosten von 

Frauen, Kindern und Jugendlichen vor, ungerechtfertigt. Einer 

quantitativen Konsolidierung steht eine qualitative 

Verbesserung keineswegs entgegen. E~ gilt daher, Prioritäten zu 

setzen und dies in die Verhandlungen mit den Sozialpartnern 

auch einzubringen. 

An eine generelle Kürzung der Familienbeihilfe oder der Kinder­

absetzbeträge ist nicht gedacht. Allerdings sollen durch 

Umschichtungen die derzeitigen Leistungen stärker auf die in 

aller Regel einkommensschwächeren Jungfamilien konzentriert 

werden. Die Kostender Kindererziehung st~igen nicht 

notwendigerweisemit dem Alter des Kindes, sondern sind insbe­

sondere bei Kleinkindern besonders hoch. eies spricht für eine 

Reform dieser Transferleistungen, die in einer Vereinheit-
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lichung auf mittlerem Niveau besteht. Im übrigen trete ich 

grundsätzlich dafür ein, daß jeder Mensch das Recht auf Achtung 

seines Privat- und Familienlebens und im besonderen das Recht 

hat, die Form seiner Lebensführung nach eigener Überzeugung 

frei zu gestalten. 

Der in der Anfrage unter Punkt "d" genannte Betrag ist insofern 

nicht nachvollziehbar, als konkrete Berechnungen erst auf Basis 

getroffener Regelungen angestellt werden können. 

Die Befürchtung, durch die Anpassungsmaßnahmen im Leistungs­

recht könnte es zu einem substantiellen Sozialabbau für 

arbeitslose, alleinerziehende Mütter oder Väter kommen, ist 

unbegründet. 

Eine weitere Spreizung des Abstands zwischen den genannten 

Transferleistungen kommt allenfalls bei über dem Ausgleichs­

zulagenrichtsatz liegenden Notstandshilfebezügen in Frage, 

wobei die dabei gewonnenen finanziellen Spielräume teilweise 

für eine Anhebung der Nettoersatzraten von Niedriglohn- und 

Niedrigleistungsbeziehern bis zur Grenze der Einkommenssteuer­

befreiung genutzt werden. Gleichzeitig ist daran gedacht, durch 

eine Vereinheitlichung des Systems der Bezugnahme auf das 

vorangegangene Nettoerwerbseinkommen, die Streichung der Fami­

lienzuschläge zum Arbeitslosengeld und zur Notstandshilfe in 

der Form zu kompensieren, daß der dadurch gewonnene Spielraum 

ebenfalls für die Anhebung der Nettoersatzraten für Arbeitslo­

sengeld und Notstandshilfe a~sgeschöpft wird, ohne dabei den 

Anreiz zur Arbeitsaufnahmezu beeinträchtigen. 

Darüber hinaus halte ich fest, daß ich meine Meinung betreffend 

Gratisschulbücher und Schülerfreifahrten nicht geändert habe. 

Es geht auch gar nicht darum, diese Sachleistungen abzuschaffen 

oder substantiell einzuschränken. Die Bundesregierung strebt 

vielmehr eine Regelung an, die diese Leistungen in ihrer 

Substanz unangetastet läßt, den Leistungsempfängern aber doch 

vor Augen führt, daß diese Leistungen mit einem beträchtlichen 

Aufwand für die öffentliche Hand verbunden sind. 
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Zu Frage·6: 

Hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen verweise ich nochmals auf 

die beiliegenden arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben des Herrn 

Bundesministers für Arbeit und Soziales .. 

Zu Frage 7: 

Was den in der Anfrage angesprochenen Abfertigungsanspruch der 

ehemaligen Wiener Vizebürge~meisterin und nunmehrigen wiener 

Landtagspräsidentinbetriift, istfestzuhalten, daß dieser 

ausschließlich nach dem wiener Bezügegesetz zusteht und daher 

keinen Gegenstand meines Vollziehungsbereichs darstellt. 

Am 10. Mai 1988 hat der Nationalrat eine Entschließung (E 51-NR/ 

XVII. GP) gefaßt, in der die Bundesregierung ersucht wurde,. mit 

d~n Ländern Gespräche über verfassungsrechtliche Bestimmungen 

bzw. Verträge gemäß Art. 15a Bundes~verfassungsgesetzaufzuneh­

men, durch die das einem Politiker aus politischen Funktionen 

gebührende Gesamteinkommen mit dem Bezug eines Mitglieds der 

Bundesregierung begrenzt wird. Da ein im Sinne dieser Ent­

schließung den Ländern übermittelter Entwurf einer Vereinbarung 

gemäß Art. 15a Bundes-Verfassungsgesetz nicht die Zustimmung 

aller Länder gefunden hat, wurde seitens des Bundes durch eine 

Novelle zum Bezügegesetz, BGBI.Nr~ 446/1990, die Frage der 

POlitikerbezüge einer umfassenden Neuregelung unterzogen. Um 

alle Kategorien von politischen Funktionen - bei Bund, Ländern, 

Gemeinden,gesetzlichen Interessensvertretungen, 

Sozialversicherungsträgern und Unternehmungen, die der 

Kontrolle des Rechnungshofs unterliegen - erfassen zu können, 

wurde eine Verfassungsbestimmung normiert. Diese sieht eine 

Anrechnung aller politischen Einkünfte aus Tätigkeiten, frühe­

ren Tätigkeiten, Funktionen oder früheren Funktionen insoweit 

vor, daß höchstens ein Betrag in der .Höhe des Höchstbezugs 

eines Bundesministers zuzüglich des Auslagenersatzeszur Auszah­

lung gelangt. Des weiteren wurde vorgesehen, daß auch für den 

Bereich der Länder solche'Einkünfte aus Tätigkeiten,früheren 

Tätigkeiten,Funktionen oder früheren Funktionen für jene zeit­

räume, in denen sie keine gleichlautende oder strengere Vor­

schriften getroffen ~aben, der Kürzüng unterliegen. 
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Mit der Bezügegesetz-Novelle, BGBl.Nr. 446/1990, hat der Bund 

nicht nur die Frage der Politikerbezüge einer umfassenden Neu­

regelun~unterzogen, sondern auch eine Einschränkung der Fort­

zahlung der Bezüge bzw. einmaligen Entschädigung für oberste 

Organe für den Fall getroffen, daß ein Organ bereits aufgrund 

einer früheren Tätigkeit derartige Leistungen erhalten hat. 

Dies bewirkte, daß schon ausbezahlte Bezugsfortzahlungen und 

einmalige Entschädigungen nach dem Bezügegesetz des Bundes oder 

nach vergleichbaren landesrechtlichen Vorschriften den neu 

entstandenen Anspruch um den bereits ausbezahlten Betrag ver­

mindern. Mit der am 15. Dezember 1994 im Nationalrat 

beschlossenen Novelle zum Bezügegesetzwurde normiert, daß eine 

einmalige Entschädigung oder Bezugsfortzahlung erst dann 

gebührt, wenn keine politische Funktion - einschließlich landes­

politischen Funktionen - mehr ausgeübt wird. 

Ich gehe davon aus, daß die Länder in ihren jeweiligen 

landesbezügerechtlichen Vorschriften analoge Regelungen treffen 

werden. 

Beilage 
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Die österreichische Arbeitsmarktpolitik hat mit der' Errichtung des Dienstleisrungs­
unternehmens Arbeitsmarktservice einen weitrelchendeny international aufmerksam verfolgten 
Ref0fIl.lschritt gesetzt. 

Der Bundesmlnister für Arbeit und Soziales legt dem Unternehmen gegenüber fLir die Bundes­
regierung die Grundsätze der zu verfolgenden Arbeitl)marktpolitik fest. 

Dementsprechend bestimmt das Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG), das die Planungs-,· 
Umsetzungs- und DurchfUhrungsaufgaben des neuen Serviceuntemehmens leitet. daß der 
Bundesminister für Arbeit und Soz:iales dem Arbeitsmarktservice für die Durchführung der 
Arbeitsmarktpolitik allgemeine Zielvorgaben zu geben hat. 

Die vorliegenden Zielvorgaben erfüllen diesen Oesetzesauftrag an die BundeSregierung. 
Angesichts der zu eIWartenden Wirtschafts- und BeschäftigungsentwicklWlg wurden bisherige 
Progranune wie das ,,Arbeitsprogramm 1994" oder die ,,Leitlinien für die zukünftige 
Arbeitsmarktpolitik" , aber auch die Zielsetzungen des Arbeit~überein.kom.mens zwischen der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der Österreichischen Volkspartei (November 
1994) aufgenommen und spezifisch der zu erwartenden Entwicklung angepaßt. 

Das AMSG hält die Form und den. Konkretisierungsgrad dieser arbeitsmarktpolitischen 
Zielvorgaben offen .. 
Damit hat der Gesetzgeber dem Bundesminister für Arbeit und Soziales den notwendigen 
Spielraum eröffuet, je nach Arbeitsmarktlage - sowohl bundesweite, instrumentell. als auch 
regionsspezifisch - adäquat zu reagieren. 

In jedem Fall steht aber generell der Anspruch der Bundesregierung im Vordergrund, die Ziele 
des Sozialstaates weiterzuverfolgen, also zu einer ausgleichenden Gesellschaft beiZutragen, 
soziale Sicherheit zu garantieren, hohe arbeits- und soriaJrechtliche Standards zu erreich bzw. 
zu erhalten und sozial Schwachen besonders zu helfen (Anbeitsübereinkommen zwischen der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der Österreichisehen Volkspartei, November 
1994). 

Osterreich an einem Wendepunkt 

Österreichs Wirtschaft und Gesellschaft steht im Jahr 1995 an einem Wendepunkt. 
Der Beitritt zur Gemei,nschaft europäischer Staaten bedeutet eine große Herausforderung an 
die Anpassungsfählgkeir der Wirtschafts-, Produktions-, Markt- und SoziaJsmtkturen, aber 
auch die Chance, die weltweit anerkannt herausragende Position zu bewahren und zu ver-
bessern. . 

Wesentlichen Anteil hat sicher der Wl11schaftsaufschwung. de~ Österreich im kommenden Jaltr 
einen neuen Beschäftigungsrekord und eine weitere Absenkung des Niveaus der Arbeits­
losigkeit ennöglichen wird, wobei sich erstmals seit mehreren Jahren auch die Zahl der Arbeit­
nelunerlnnen und Betriebe verringern wird, die .von Arbeitslosigkeit bedroht bzw. deren 
Standorte nicht länger wenbewerbsfähig sind. . 

141007 
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Es wäre jedoch eine erhebliche Fehleinschätzung, wenn davon ausgegangen wird, daß sich 
diese pusitive Entwicklung und die damit verbundenen Spielräume und Entlastungseffekte von 
selbst einstellen. Vielmehr wird von der Gestaltung der politischen Instrumente abhängen, in 
welcheJ.ll Umfang die sich bietende Chance ergriffen und genutzt werden kann. 

In diesem Zusammenhang steht das im November 1994 beschlossene Regierungsprogramm, 
das die Themen Beschäftigung, Arbeitsmarkt und soziale Sicherheit an prominente Stelle setzt 
und den Grundsatz der bisher in Österreü;h verfolgten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik fort­
fUhrt. aber auch die Weiterentwicklung durch arbeitsmarktpolitische Initiativen einfordert, 
damit der Staat mit semen politischen Instrumenten in dem Ausmaß Hilfestellung bieten kann, 
in dem wirtschaftliche. soziale und pel'Sönliche Bedingungen einer eigenständigen 
ProbJemlösung entgegenstehen. 
Dieser Grundsatz bedeutet auch, daß die finanziellen Spielräume konzentriert fUr jene genützt 
werden müssen, die der materiellen Unterstützung am dringendsten bedürfen. Generell muß 
dabei der Gesichtspunkt leiten, daß jene finanziellen und sonstigen Hilfestellungen Priorität vor 
existenzsichernden Leistungen haben, die durch (Wieder)Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und 
dem damit verbundenen Erwerbseinkommen die Notwendigkeit von Transferleistungen be­
seitigen, abgesehen von den positiven Refinanzierungseffekten für den allgemeinen und die­
Haushalte der Sozial- und Arbeitslosenversicherung. 

Daraus leitet sich auch flir die Gestaltung der Dienst- und finanziellen Leistungen des 
Arbeitsmarktservice die prioritäre Zielsetzung ab: 
Aktivierung VOr Versorgung. Vermittlung vor Administration von Leistungsanweisungen, 
finanzielle Mittel zur (Wieder)Eingliedenmg .ln den Arbeitsmarkt, Qualifizierung und Aus­
bildung vor Arbeit~losengeld und Notstandshilfe, Sicherung von Arbeitsplätzen vor Arbeits­
losigkeit. 

Die Herausforderungen für die S ozial- und Arbeitsmarktpolitik sind bedeutend. 
Die Arbeitsmarktpolitik kann jedoch durch den Beitritt zur EU und die damit verbundenen 
Angebote der Förderung und Mitfinanzierung im Rahmen der Strukturfonds ihren 
insU'Ument.ellen Wld finanziellen Spielraum wie auch ihre Reichweite erheblich steigern, indem 
die verschiedenen Instrumente und Maßna.hrnen auf Ältere. Langzeitarbeitslose, Behinderte, 
benachteiligte Jugendliche und Frauen mit Beschüftigungsproblemen konzentriert werden, aber 
auch jene Arbeitnehmerlnnen umfassend Wlterstützt werden. die in Branchen arbeiten, die von 
der Anpassung an den gemeinsamen Markt besonders betroffen sind. Zusätzliche Hilfe bieten 
auch die verschiedenen Gemeinschaftsinitiativen und Programme bzw. die Kooperation im 
nationalen Rahmen zur Durchführung von Maßnahmen der. Europähchen Union mit dem 
Bundesministeri.um für Arbeit und Soziales. Transnationale Vernetzung im Bereich der 
Programme der Europäischen Union wie Youth Start oder New Opportunities for Women 
eröffnet neue Initiativen und Innovationen, u.a. auch fUr Jugendliche. die keinen uder nur 
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 
Das erste volle Gesch~tsjahr des neu eingerichteten Arbeitsmarktservice wird zeigen, daß 
Österreich seine international herausragende Position erfolgreich verteidigen kann. 

AJbciUm&riapolltische Zlelvorgabcu '95 
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Die österreichiscbe Wirtschaft kann auf den Beitrag Älterer zur 
produktiven Wertschöpfung nicht verzichten 

Für die Finanzierung der sozialen Sicherheit in den nächsten Jabren ist mitentscheiden~ daß es 
gelingt, das faktische Pensionsanfallsalter anzuhebea Ein Gesichtspunkt dabei ist die Neuge­
staltung der Versorgungssysteme bei Arbeitslosigkeit, die in der Richtung entwickelt werden 
kann, bisherige Leistungen wie die Sonderunterstützung bzw. die Dauer des Leisrungsbezuges 
für ältere ArbeitnehmerInnen anzupassen, ein weiterer die Fortführung der Einführung flexibler 
Modelle des Übertritts von der Erwerbstätigk.eit in die Pension bzw. Anreizmodelle für einen 
späteren Pensions antritt, aber auch· die arbeitsrechtliche Absicherung älterer Arbeit­
nelunerInnen vor drohender Arbeitslosigkeit. 

Entscheidend ist jedoch auch der Beitrag des AMS bei der Sicherung von Arbeitsplätzen für 
Ältere. Die verschiedenen Instrumente z;ur Prävention offener Arbeitslosigkeit wie Kurzarbeits­
beihilfe, ArbeiUlstiftungen und regionale Integrationsmaßnahmen sollten genauso Anwendung 
finden wie neue Versuche der Abwendung von Arbeitslosigkeit Älterer durch Beschäftigungs­
gesellschaften, allenfalls im Kembereich bedrohter Standorte, oder aber Formen der 
reduzierten Arbeitszeit verbunden mit der Förderung der Weiterbeschäftigung. Auch bietet im 
Einzelfall die Aufnahme einer selbständigen Erwersbtätigkeit die weitaus attraktivere 
Alternative als Arbeitslosigkeit und die ihr ZIlgeschriebene Warteposition auf ilie spätere 
Pension. 

Es wäre unrealistisch anzunehmen, daß dadurch die Arbeitsmarktprobleme Älterer rasch gelöst 
werden können; umso wichtiger ist die aktive Einbeziehung Älterer in die tägliche 
Vermittlungsarbeit. Auch wenn sich ältere ArbeitnehmerInnen vielfach mit gesWldheitlichen, 
oder aber qualifikatorischen Problemen konfrontiert sehen, bietet gerade der aktuelle 
wirtschaftliche Aufschwung eine günstige Ausgangsposition für den Einsatz von betriebs­
bezogenen Einst.elIungs- und EingliederungsrnaBnahmen, deren Rahmen für die Vexmittlung 
von älteren Arbeitskräften so weit als erforderlich ausgeschöpft werden sollte, zumal in Ver­
bindung mit den geplanten Anpassungen im Bereich passiver Leistungen zur Existenzsicherung 
der notwendige budgetäre Spielraum für die Aktivierung gewonnen werden kann. Auch 
maßgeschneiderte Ausbildungsgänge ft1r Ältere ::.ichem die Weiterbeschäftigung im Betrieb, 
oder aber bieten die notwendige Qualiflkationsausstattung, um sich erfolgreich um einen nenen 
Arbeitsplatz zu bewerben. 

Arbeitsmarktpoli~ik ist auch Frauenpolitik 

In Österreich müssen Frauen die Einkommens- und Beschäftigungschancen der Mtinner 
erreichen. Ein wesentlicher Faktor· für die· Erreichung dieser ZielsetzWlg ist die 
Qualiflkationsanpassung und -entwicklung der Frauen für eine langfristig ausgerichtete, stabile 
Berufskarriere. Es steht außer Diskussion, daß die Stellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
entscheidend davon mitbestimmt wird, in welchem Maße es gelingt, ilie vielfaltigen 
Betreuungspflichten mit den Anforderungen von Beruf, Arbeitsplatz und Teilnalune an 
Qualifizierungsmaßnalunen zu vereinbaren. 
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In der Ausgestaltung der verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
Berufsorientierung, . Vennittlung, Arbeitsmarmusbil dun g, Förderung von 
Beschäftigungsmöglichkeiren - erscheint die finanzielle Unterstützung von Frauen in ihren 
Be1reu~gsaufgaben v.a. für Kinder als entscheidender EIfolgsfaktor. 

Vielfach ist trotz finanzieller Hilfestellung bei der Arbeitsmarktintegration für Frauen in ihrer 
aktuellen Lebenssituation eine volle Beschäftigung nicht möglich. In diesen Fällen sollte durch 
die Erschließung von Teilzeitbeschäftigungen sichergestellt werden, daß Frauen den Zugang 
:rur Beschäftigungswelt nicht verlieren, und ihre erworbenen Qua1ifikatione~ Kenntnisse und 
Fertigkeiten bewahren. Bei der Werbung und VermittlWlg von Teilzcitstellen mit hohem 
Anforderungsniveau könnte auch die finanzielle Vermittlungs unterstützung eine spezifi.C!che 
Rolle spielen. 

Der Produktivitätsbeitrag von Langzeitarbeitslosen stützt die Konjunktur 

Der zu erwartende Beschäftigungsrekord wird nicht ausreichen, Strukturierungseffekte auf 
dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitslosigkeit zurückzudrängen. Besonders trifft dies auf die 
Entwicklung der LangzeitarbeitSlosigkeit zu. eine direkte Folge des Ungleichgewichtes 
zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage, aber auch der Umschiehrung von Beschäftigten 
und Arbeitsplätzen im Zuge des Strukturwandels. 
Der Wirtschafts aufschwung markien aber auch zugleich . eine Chance, den Anteil der 
Langzeitarbeitslosigkeit entscheidend zu verringern und damit einen überdurchsclmittlichen 
Effekt zur Reduzierung des Niveaus der Arbeitslosigkeit in Österreich zu erzielen. 
Die Konzentration der Vermittlung auf die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen alleine wird 
nicht ausreichen, unmittelbare. Beschäftigungseffekte zu erzielen. In jedem Fall sollte aber 
sichergestellt werden, daß alle Maßnahmen zur Veimittlungsvorbereitung - von der 
Qualifizierung tiber Berufsorientierung bis hin zu Job-Finding-Oubs - in jedem Fall angeboten 
werden. Gerade im Konjunkturaufschwung haben Anschlußmaßnalunen der 
Vennittlungsunterstützung wie Einstellungs- undEinschulungsbeihilfen hohe Erfolgs~ 
aussichten. 

Es sollte jedoch auch versucht werden, das Vermittlungs- und Beschäftigungsfdrderungs­
angebot über den gegebenen Rahmen hinaus für jene Personen zu erweitern, die. trotz 
intensiver Beratung und Vennittlung bzw. finanzieller Unterstützung keinen Anschluß an den 
Arbeitsmarkt finden. 

Bewährte Instrumente wie die Aktion 8.000 erscheinen in gleicher Weise geeignet wie .im 
Ausland bisher exfolgreich praktizierte Modelle der gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlallsung 
oder der schon erwähnten Beschäftigungsgesellschaften. Zwnindest in Pilotversuchen sollte 
geklärt werden, inwieweit die angeführten neuen Instrumente in das Repertoire arbeitsmarkt­
politischer Intervention in Österreich einfügbar sind. 

Arllcitmwktpolitische Zielvorgabc21 '9$ 
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Persönliche und soziale Behinderungen sind vielfach untrennbar mit hohem Risiko verbunden, 
lange Zeit keine Beschäftigung zu fmden. Geschützte Werb:tätten oder sozialökonomische 
Betriebe zählen gleichermaßen zum Standatdrepertoire der Förderung der Erwerbstlitigkeit 
von behinderten ArbeitnehmerInnen wie auf die. spezifische Situation der Behinderten 
ausgerichtete Ausbildungsgänge der beruflichen Rehabilitation. . 
Internationale Maßnahmen zur Integration von Behinderten wie die persönliche Begleitung von 
behinderten Arbeitskräften beim Einstieg in die Arbeitswelt (Arbeits assistenz, Coaching) oder 
aber. Arbeitsrnarktinstitute wie in Schweden zur Zusarrunenführung von Beratung und 
Vermittlung mit weitergehenden Rehabilitationsschritten erweisen sich als äußerst erfolgreich. 
Es erscheint zielführend, die Übertragbarkeit dieser internationalen Maßnahmen in 
Zusammenarbeit der Geschäftsstellen des Arbeitsmatktservice mit den Bundessozialämtern zu 
prüfen und - in Kombination mit verschiedenen Förderungen zur Beschäftigungsaufnahme für 
Behinderte • systematisch einzurichten und zu bewerten. 

Mit Qualifizierung Erfolg nm StIr'ukturwandeft 

ArbeitnehmerInnen mit unzureichender berufs- bzw. arbeitsplatzspezifischer Ausbildung sind 
von Arbeitslosigkeit besonders betroffen oder bedroht. In der Dynamik der laufenden An­
passung von Arbeitsplätten an verändene Marktbedingungen. Produktionsverfahren, Arbeits· 
organisation und neue Werkstoffe können Arbeitskräfte ohne Qualifizierung nicht immer 
Schritt halten, vielfach scheitert auch der Umstieg auf eine neue Beschäftigung. Der Struktur­
wandel in der Arbeitswelt und berufliche Qualifizierung sind untrennbar miteinander ver­
bunden. Auch eine eimnal erworbene Ausbildung reicht vielfach nicht aus, die erarbeitete 
Stellung im Beruf zu halten oder aber bei Arbeitsplatzverlust wngehend eine neue 
Beschäftigung z.u finden. 
Primär gilt dies für Arbeitskräfte ohne weitergehende Ausbildung. 
Gerade dieser Personenkreis findet nur sehr schwer Zugang zu Ausbildungsmaßnahmen, die 
die Vexmittlungsausslchten nachhaltig verbessern; in der Regel reicht auch ein spezifischer 
Lehrgang nicht aus, wn eine adäquate Beschäftigung zu erhalten. In diesem Zusammenhang 
sollte gewährleistet werden, daß unmittelbar im Anschluß an das Scheitern von Vermittlungs­
bemühungen der Einstieg in Ausbildungsmaßnahmen erfolgt und somit unproduktive Warte­
zeiten im Leisttmgsbezug vennieden werden, wobei ein modulares System gewährleisten sollte, 
daß die einzelnen Abschnitte von der Berufsfindung und -orientierung bis zur Spezial­
ausbildung für bestinunte Produktionstechniken reichen. 

Der Eintritt Österreichs in die Europäische Union bietet über den Einsatz der Mittel der 
Strukturfonds auch die Chance, die Schulung von Beschäftigten ohne Ausbildung zu forcieren, 
die VOll Arbeitslosigkeit bedroht sind; diese Möglichkeit sollte in jedem Fall auch präventiv bei 
der Gerährdung von Standorten einbezogen werden. 
Struktwpolitische Erfolge hängen ~ nach übereinstinunender internationaler Einschä.tzung - vor 
allem auch von der Qualifikation des Arbeitskräftepotentials ab - nicht von ungefähr bereitet 
die Europäische Union ein Europäisches Jahr für lebenslanges Lernen vor. 

AIbcitsiIWlclpoliWiche Zie!vorgabc:n '!IlS 

~01l 
67/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)16 von 19

www.parlament.gv.at



94 15: 20 .. FAX 0222 7158258 BMAS-Sektion 1 

In diesem Zusammenhang kommt der Planung der inhaltlichen wie quantitativen Ausrichtung 
der berufsbezogenen Ausbildung der. Arbeitslosen zentrale Bedeutung zu fiir den Beitrag der 
Arbeitsmarktpolitik zur Unterstützung und Absicherung der Mobilitätsprozesse auf dem 
Arbeitsmarkt. In diese Planung sollte auch der Gesichtspunkt eingehen, inwieweit bereits 
bestehende Ansätze eines Ausbildungsmarktes in Österreich kostensparend fUr die 
ArbeitC\marktausbildung genutzt werden können. 
Auch die Heranziehung der technisch-organisatorischen sowie räumlichen Infrd.sttuktur von 
Lehrwerkstätten. berufsbezogenen schulischen sowie universitären Einrichtungen bieten 
aussicht~eiche Ansätze einer. Verbreiterung des Angebots an Qualifizierungsmaßnalunen für 
Arbeitslose und Arbeitsuchende. 

In besonderem Maße· ist für die kurz- wie langfristige Berufslaufbahn von Jugendlichen die 
Ausbildung in der Schule, vor allem aber die darm anschließende oder in die Ausbildung in der 
Schule integrierte berufs- und arbeitsplatzsspezifische Qualifizierung. verbunden mit erster 
praktischer Erfahrung entscheidend. 
Auch für. Erwachsene, insbesondere Frauen und ausländische Arbeitskräfte bietet der 
Lehrabschluß mit daran. anknüpfenden Weiterbildungs maßnahmen hohe 
Erfolgswahrschcinlicbkeit für die Begründung einer stabilen BerufskaJ:riere. Letztlich fördern 
auch neue Fonnen der beuiebsübergreifenden Berufsausbildung die Arbeitsmarktstabilisierung 
bzw. erfolgreiche Mobilität von ArbeimehmerJnnen. 

Integration von ausländischen Arbeitskräften durch eine abgestimmte 
Arbeitsmarkt- und Ausländerbeschäftigungspolitik 

.zweifellos geraten Löhne und reguläre Beschäftigungsverhältnisse durch das quantitative 
Ungleichgewicht zwischen angebotenen Arbeitsplätzen und Arbeitskräfteangebot unter Druck, 
zumal zu Beginn der 90er Jahre das Angebot an ausländischen ArbeitneherInnen in Österreich 
deutlich ausgeweitet wurde. Die damit verbundenen Phänomene wie Schattenwirtschaft, 
illegale Ausländerbeschäftigung, aber auch hohe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit für 
ausländische ArbeitnehmerInnen geflilirden die langfristig angelegte Integration der 
ausländischen Mitbürger in das wirtschaftliche und soziale Leben. 

Vor diesem Hintergrund ist die Notwendigkeit zusehen, das Angebot an ausländischen 
Arbeitskr~ften durch die Instrumente der Ausländerbeschäftigungspolitik, vor allem durch die 
konsequente Eindäl11J'P.ung des Zuzugs urunittelbar aus dem Ausland Arbeit suchender 
Arbeitskräfte zu begrenzen, gleichzeitig durch Beratung und Vennittlung, aber auch 
Ausbildung und HöherquaJiflziefWlg die in Österreich lebende und arbeitsuchende ausländische 
wie inländische Erwerbsbevölkerung in den Arbeitsmarkt einzugliedern, wn dadurch in FOffil 
eines Rückkoppelungseffektes den Neuzuzug aus Wirtschafts- und Arbeitsmarktgriinden mit 
den damit verbundenen Mobilitätskosten überflüssig zu machen. 

AIbcitmlllIktpolitisd1e Zielvorgaben • 95 
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Der Jugend die Zukunft 

Österreich hat im weltweiten Vergleich eine äußerst niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Dennoch 
muß jenen Jugendlichen besonderes Augenmerk geschenkt werden, die bei der. Eingliederung 
in die Berufs- und Arbeitswelt scheitern oder aber langfristig keine stabile Erwerbskarriere 
aufbauen können. weil eine fundierte Berufsall'ibildung und in weiterer Folge die QuaHfizjenmg 
durch besondere Kenntnisse und Fertigkeiten fehlt. Das Instrumentarium der 
Arbeitsmarktpolitik wurde bisher erfolgreich eingesetzt; die geplante Weiterentwicklung in 
RiChtung Ausbau der Be.rufsinfonnationszentren, differenz.iertc Beratung zur Ausbildungs- und 
Berufslautbahnplanung. Erschließung neuer Berufsfelder und Ausbildungstonnen, gerade auch 
für Mädchen und junge Frauen erscheint richtungsweisend. In jenen Regionen mit für 
Österreich vergleichsweise hoher Jugendarbeitslosigkeit sollten jedoch zusätzliche 
Beschäftigungsprojekre und Integrationsvorhaben, gemeinsam mit lokalen und regionalen 
Trägereinrichtungen bzw. Gemeinden initiiert und umgesetzt werden._ 

Arbeitsmarkt- und ßerufsforschung als Orientierungsbilfe zur Gestaltung 
der Arbeitsmarktpolitik 

Zur Erreichung der arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben '95 muß auch die Grundlagenarbeit 
und Forschung Orientierungshilfen zur. wirkungsvollen, den Mitteleinsatz optimitmmden 
Gestaltung der Instrumente bieten. Tm Ralunen der gegebenen Zielvorgaben erscheint die 
Zuwendung auf folgende Themenfelder besonders zweckmäßig: 

* Erfassung der Anfurderungskriterien der von den Betrieben nachgefragten ·Arbeitskräfte. 
insbesondere in jenen Segmenten des Arbeitsmarktes, wo es besondere Rekrutierungsprobleme 
gibt Dieser Fragestellung liegt die Annahme zugrunde, daß durch ein besseres Marching am 
Arbeitsmarkt, . WOlU die Arbeitsmarktpolitik in besonderer Weise beitragen kann, ein 
zusätzlicher Spielraum genutzt werden kann; in diesem Zusammenhang sind die Analyse und 
die Eimichrung einer dauernden Beobachtung von Mobilitäts- und Verdräogungsvorgängen 
vorrangig . 

* die Analyse der Ursachen von Langzeitarbeitslosigkeit . 

'" Erfassung wld Bewertung der kmz- wie längerfristigen Effekte bildungspolitischer 
Maßnahmen 

* Evaluation der Arbeitsmarktpolitik mit der Stoßrichtung Arbeitsvennittlung und 
.Arbeitsmarktausbildung 

* Innovative Ansätze der Arbeitsmarktpolitik und ihre Wrrkungsweise bzw. Einsatzfelder, 
auch im internationalen Umfeld westlicher Industrieländer. 

Amcitamarlctpolitl1ct\o ZielvorgabeA '95 

IaJ013 
67/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)18 von 19

www.parlament.gv.at



94 15: 21 . FAX 0222 1158258 BMAS-Sekt1on .1· 

Die Zielvorgaben 

In diesem vorangestellten Rahmen sind in UmSetzung der Arbeitsmarktpolitik des . 
Bundesministers für Arbeit und Soziales folgende grundsätzlichen Ziele zu verfolgen: 

. . 

'" Aktivierung vor Versorgung 

'" Vennittlung vor Administration von Leistugsanweisungen 

'" Förderung der AusbildungjArbeitsaufnahme vor Arbeitslosengeld/Notstandshilfe 

*,. Sicheruug bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen vor Arbeitslosigkeit. 

Djese grundsätzlichen Zielvorgaben richten sichin besonderer Weise auf folgende 
arbeitsmarktpolitische Ansätze: 

* Qualifikation und Weiterbildung 

'" Förderung der Beschäftigung von Älteren und Beitrag zur Anhebung des faktischen 
Pensionsanfallsalters 

. * Fördenmg der Beschäftigung von Frauen Unter besonderer Berücksichtigung von 

. Betreuungspflichten 

'" Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

* Förderung der Beschäftigung von Behinderten 

* Reduzierung des Drucks der Ausweimng des Angebots an ausländischen Arbeitskräften 
durch aktive Arbeitsmarktintegration von AusländerInnen. 

j 
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